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   www.procuraplus.org 
Website der internationalen 
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ökologischen öffentlichen Beschaf-
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Anhang 1
sOziALe miNdesTSTANdArds iN ANLeHNUNG  
AN die NOrmeN der INTerNATiONALeN ArbeiTs
OrGANisATiON (ILO) 

1. 	FreiwiLLiGe BescH˜fTiGUNG

Es darf keine Zwangsarbeit, einschließlich Sklaven- oder Ge-
fängnisarbeit geben (ILO-Übereinkommen 29 und 105). Die 
ArbeitnehmerInnen dürfen nicht gezwungen werden, eine 
�Kaution� oder Identitätspapiere beim Arbeitgeber abzugeben.

2. 	KeiNe DiskrimiNierUNG bei der BescH˜fTiGUNG 

Es ist für Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu sorgen, 
ungeachtet der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Re-
ligion, der politischen Meinung, der Nationalität, der sozialen 
Herkunft oder anderer Unterscheidungsmerkmale (ILO-
Übereinkommen 100 und 111).
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3. 	KeiNe KiNderArbeiT

Es darf nicht auf Kinderarbeit zurückgegriffen werden. Es 
werden nur ArbeitnehmerInnen eingestellt, die älter als 15 
Jahre sind oder das P�ichtschulalter überschritten haben 
(ILO-Übereinkommen 138). Gegebenenfalls zu entlas-
senden KinderarbeiterInnen sind ausreichende �nanzielle 
Übergangshilfen und angemessene Bildungsmöglichkeiten 
anzubieten.

4. 	AcHTUNG der VereiNiGUNGsfreiHeiT UNd des RecH-
Tes AUf TArifverHANdLUNGeN

Das Recht aller ArbeitnehmerInnen, Gewerkschaften zu 
gründen und ihnen beizutreten und das Recht auf Tarifver-
handlungen wird anerkannt (ILO-Übereinkommen 87 und 
98). Die ArbeitnehmervertreterInnen dürfen nicht diskrimi
niert werden und müssen Zugang zu allen erforderlichen 
Arbeitsplätzen haben, damit sie ihre Vertretungsfunktion 
wahrnehmen können (ILO-Übereinkommen 135 und Emp-
fehlung 143). Die Arbeitgeber sollen eine positive Haltung 
gegenüber der Arbeit von Gewerkschaften einnehmen 
sowie deren Aktivitäten hinsichtlich einer Organisierung der 
Beschäftigten gegenüber offen sein. 

5. 	ZAHLUNG AUsreicHeNder LÖHNe

Die Löhne und sonstigen Leistungen für eine normale Ar-
beitswoche müssen zumindest den gesetzlichen oder für die 
Industrie geltenden Mindestlöhnen entsprechen und stets 
ausreichen, um die Grundbedürfnisse der Arbeitnehmer
Innen und ihrer Familien zu erfüllen und darüber hinaus 
einen Betrag zur freien Verfügung enthalten.
Weder sind Abzüge von Löhnen als Strafmaßnahme erlaubt 
noch sind Abzüge ohne die ausdrückliche Erlaubnis der be-
treffenden ArbeitnehmerInnen gestattet, die nicht durch 
die nationalen Gesetze begründet sind. Alle Arbeitneh
merInnen erhalten schriftliche und verständliche Informa-
tionen über die Lohnbedingungen vor Aufnahme der Arbeit 
und über die genauen Angaben zu ihrem Lohn für jeden 
Auszahlungszeitraum. 

6. 	KeiNe ÜberLANGeN ArbeiTszeiTeN

Die Arbeitszeiten sind im Einklang mit den geltenden Gesetzen 
und Normen der Branche festzulegen. Von den Arbeitneh-
merInnen darf nicht verlangt werden, daß sie regelmäßig mehr 
als 48 Stunden pro Woche arbeiten und innerhalb eines Zeit
raums von 7 Tagen müssen sie mindestens einen freien Tag 
haben. Überstunden müssen freiwillig sein, dürfen 12 Stunden 
pro Woche nicht übersteigen, dürfen nicht regelmäßig an-
geordnet werden und müssen immer mit einer Mehrarbeitszu-
lage zum Lohn kompensiert werden. 

7. 	MeNscHeNwÜrdiGe ArbeiTsbediNGUNGeN

Es ist für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu 
sorgen und der größtmögliche Gesundheits- und Sicherheits
schutz am Arbeitsplatz ist zu fördern, und zwar unter Berück-
sichtigung der aktuellen Kenntnisse der Industriebranche und 
etwaiger spezi�scher Gefahren. Körperliche Mißhandlung, An-
drohungen von körperlicher Mißhandlung, unübliche Strafen 
oder Disziplinarmaßnahmen, sexuelle und andere Belästigun-
gen sowie Einschüchterungen durch den Arbeitgeber sind 
streng verboten.

8. 	EiN fesTes BescH˜fTiGUNGsverH˜LTNis

Die arbeits- und sozialrechtlichen Verp�ichtungen gegenüber 
den Beschäftigten, die sich aus dem regulären Beschäftigungs-
verhältnis ergeben, dürfen nicht umgangen werden durch ein-
seitige, nur die Beschäftigten bindende Verträge oder durch 
Ausbildungsprogramme, die nicht wirklich auf die Vermittlung 
von Fähigkeiten oder eine reguläre Beschäftigung abzielen. 
Jüngere ArbeitnehmerInnen sollen die Gelegenheit erhalten, 
an Ausbildungs- und Schulungsprogrammen teilzunehmen.

(aus: Arbeitsverhaltenskodex für die Bekleidungsindustrie einschließlich Sportkleidung; 
Hg.: Kampagne für ‘Saubere‘ Kleidung (CCC), basierend auf dem Musterkodex des 
Internationalen Bundes freier Gewerkschaften (IBFG), Februar 1998)
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Anhang 2
KriTerieN des FAireN HANdeLs 

Fairer Handel ist nach dem Grundverständnis der Or-
ganisationen des Fairen Handels eine Handelspart-
nerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt 
beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internation-
alen Handel strebt. Durch bessere Handelsbeziehungen 
und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte 
ProduzentInnen und ArbeiterInnen � insbesondere in 
den Ländern des Südens � leistet der Faire Handel einen 
Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.

Um diese Ziele zu erreichen, werden für alle Akteure 
in den Lieferketten klar de�nierte Standards angelegt, 
deren Erfüllung laufend unabhängig überprüft wird.

Im Rahmen der öffentlichen Beschaffung sollen für be-
stimmte Produktgruppen die Kriterien des Fairen Han-
dels gelten, unabhängig überprüft und durch ein Label 
nachgewiesenen werden. Derzeit erfüllt nur das Fair-
Trade-Siegel diesen Anspruch, doch grundsätzlich müs-
sen auch andere Siegel zugelassen werden, die jedoch 
die Standards der Dachorganisation �Fair Labelling Or-
ganizations International� (FLO) nicht unterschreiten 
dürfen. 

Die Standards für die ProduzentInnen werden 
vor allem danach unterschieden, ob es sich bei ihnen 
um Kleinproduzenten (üblicherweise Kleinbauern-
Genossenschaften) handelt oder um lohnabhängige 
ArbeiterInnen in Plantagen und Fabriken. Darüber hi-
naus werden allgemeingültige Standards (�generic 
standards�) und produktspezi�sche Standards unter-
schieden. Die allgemeingültigen Standards umfassen 
vor allem Kriterien für: 

  Soziale Entwicklung (z.B. das 
Vorhandensein von demokra-
tischen Strukturen, Partizipations
möglichkeiten für die Mitglieder, 
keine Diskriminierung und die Ver-
wendung der zusätzlichen Einnah-
men aufgrund der Teilnahme am 
�Fairtrade-System� für Gemein-
schafts-Ziele und -Projekte).
 

   Wirtschaftliche Entwicklung (z.B.
die transparente Verwendung des 
�Fairtrade-Zuschlags�, eine hohe 
Produkt-Qualität und die zuneh-
mende Fähigkeit, Anforderungen 
zu erfüllen, die eine selbständige 
Teilnahme an (Welt-)Handelsstruk-
turen ermöglichen). 

  Umweltentwicklung (z.B. die 
Minimierung des Einsatzes von 
Pestiziden und Agro-Chemie, 
Förderung des ökologischen An-
baus, geringe Belastung von 
Böden und Wasser durch Abfälle, 
Ausschluss von gentechnisch 
veränderten Materialien).

  Arbeitsbedingungen (z.B. die Er-
füllung der ILO-Kernarbeitsnor-
men, grundlegende Standards für 
Arbeitssicherheit und Gesundheit 
sowie für die Lohnhöhe).

Darüber hinaus gibt es produkt-
spezi�sche Standards, die auf die 
Besonderheiten der jeweiligen Produkt-

gruppe abgestellt sind. Die kompletten 
Kriterienlisten, die auch bei den Audits 
der entsprechenden Partner zugrundege-
legt werden, �nden sich auf der Website 
des internationalen Dachverbandes Fair-
trade Labelling Organizations Interna-
tional (FLO). (http://www.fairtrade.net/
standards.html)
 
Die Standards für die Händler fair ge-
handelter Produkte umfassen
 

  die Zahlung eines fairen Preises 
(der zumindest die Kosten der nach-
haltigen Produktion abdecken und 
einen nachhaltigen Lebensunterhalt 
ermöglichen soll und nicht unter ein 
de�niertes Minimum sinken darf).

  die Zahlung eines Mehrpreises
für Entwicklungsmaßnahmen (das 
sogenannte �Fairtrade-Premium�).

  bei Bio-Produkten die Zahlung 
eines Bio-Aufpreises. 

  die Bereitstellung von Vor�nan
zierungsmöglichkeiten auf Wunsch 
der ProduzentInnen.

  langfristige Handelsbeziehungen. 

Im Rahmen der FLO-Zerti�zierung wird 
die Einhaltung der Standards entlang 
der Handelskette durch die unabhän-
gige Zerti�zierungsorganisation FLO Cert 
GmbH kontrolliert (www.�o-cert.net). 
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Anhang 3
ANfOrderUNGeN AN dAs MANAGemeNTsYsTem 
der AUfTrAGNeHmer 

1.	Der Auftragnehmer verp�ichtet sich in of�zieller Form, 
die sozialen Kriterien sowohl in seinem eigenen Unter
nehmen als auch in der internationalen Lieferkette um-
zusetzen. Wenn das Unternehmen einen Verhaltens
kodex hat, muss der Kodex diesen Anforderungen 
angepasst werden.

2. Der Auftragnehmer entscheidet, welcher Hersteller die 
Ware produziert und welche Zulieferer bzw. Zwischen-
händler er beschäftigt. Der Auftragnehmer informiert 
die Zulieferer und Hersteller über die sozialen Kriterien 
und stellt sicher, dass sie diese anerkennen und bereit 
sind, an einer schrittweisen Umsetzung � wenn erforder-
lich � mitzuarbeiten. Dies bedeutet außerdem, dass die 
Zulieferer und Hersteller damit einverstanden sind, an 
allen Überprüfungen mitzuwirken, die von den Auftrag-
nehmern oder den öffentlichen Auftraggebern gefordert 
werden. Die Auftragnehmer legen die Vereinbarungen 
bezüglich der Anerkennung und Umsetzung in den 
Vertragsbedingungen und -bestimmungen mit den 
Zulieferern fest. Diese wiederum sind verp�ichtet, sie als 
Bedingung an ihre eigenen Zulieferer weiterzugeben, bis 
hin zum Hersteller.

3.	Die Auftragnehmer informieren sich systematisch und regelmäßig 
über den Stand der Umsetzung der sozialen Kriterien in der 
Lieferkette und berichten, wie sie diese Aufgabe angehen wollen 
(Häu�gkeit, Qualität der Kontrollen, etc.). Sie berücksichtigen 
gesellschaftliche Signale und andere relevante Berichte aus dem 
Wirtschaftssektor (wie z.B. Überprüfungen, die von anderen 
Kunden durchgeführt wurden) in Deutschland und in den Her-
stellungsländern. Sie können z.B. bei den Produzenten Überprü-
fungen durchführen, eventuell zusammen mit anderen Abneh-
mern. Der Auftragnehmer entscheidet, in welchem Ausmaß er 
hierbei informiert sein muss. 

4.	Wenn der Auftragnehmer die Schlussfolgerung zieht, dass soziale 
Kriterien in der Produktkette verletzt werden, wird er Schritte 
unternehmen, die Situation zu verbessern oder Verbesserungen 
durch die Zulieferer und Hersteller zu veranlassen. 

5. 	Die oben aufgeführten Maßnahmen sollen schriftlich doku-
mentiert werden, nicht zuletzt für den Bericht zur nachhaltigen 
Beschaffung, und werden im Falle einer möglichen externen 
Überprüfung bereitgehalten, die eventuell vom öffentlichen 
Auftraggeber verlangt wird.  

6.	Die Auftragnehmer stellen in regelmäßigen Abständen einen 
Bericht zur nachhaltigen Beschaffung bereit (vgl. Anhang 5).
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Die meisten der Aufträge, die von den öffentlichen Auftraggebern vergeben wer-
den, haben wie auch die unterzeichneten Verträge eine gewisse Laufzeit. Im Falle 
einer einmaligen Lieferung sollten die oben aufgeführten Forderungen folgender-
maßen abgeändert werden:

3. anstatt �informiert sich systematisch und regelmäßig� sollte ge-
lesen werden: �informiert sich, bevor der Auftrag oder der Ver-
trag in Kraft tritt�;

4. die zur Verbesserung zu unternehmenden Schritte werden mit 
dem Hersteller vereinbart, bevor der Auftrag oder der Vertrag 
in Kraft tritt;





34 35

4. Alle von Unternehmen erstellten Berichte zur Nachhaltig-
keit, zumindest die Abschnitte zur nachhaltigen Beschaf-
fung, müssen einer externen Überprüfung unterzogen wer-
den. Die AuditorInnen müssen prüfen, ob das Unternehmen 
die Anforderungen des Management-Systems erfüllt (vgl. 
Anhang 3) und ob der Bericht den o.g. Anforderungen 
entspricht. Das Ziel hierbei besteht darin, den Verwaltungs-
aufwand so gering wie möglich zu halten. Unternehmen, die 
noch nicht über irgendeine Art von Berichten zur nachhalti-
gen Beschaffung verfügen � und viele kleine Vertragsneh-
merInnen werden sich in dieser Position be� nden � können 
sich der oben beschriebenen einfachen Mustervorlage zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung bedienen. Allerdings müs-
sen auch sie ihre Berichte extern überprüfen lassen. 

5. Der SPR ist ein öffentliches Dokument. Er wird dem öffentli-
chen Auftraggeber zugänglich gemacht und sollte der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, z.B. über die Website 
des Vertragsnehmers.

6. Damit die SPR·s ihren Zweck erfüllen können � nämlich 
die Zivilgesellschaft über die Aussagen und Versicherun-
gen der VertragsnehmerInnen zu Fragen der Nachhaltig-
keit zu informieren - ist es notwendig, dass die öffentlichen 
Auftraggeber dem breiten Publikum aufzeigen, welche Ver-
träge mit welchen Vertragsnehmer abgeschlossen wurden. 
Dies geschieht vorzugsweise durch die bundesweite Service-
stelle sozial-ökologische Beschaffung. Dort müssen die 
Infor mationen systematisiert und zentral publiziert werden. 
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